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+ Homeoffice-Pauschale auch für Vermieter 

+ Ablauf der Festsetzungsfrist von  
 Steuererklärungen 

+ Hochwasser: Steuerliche Hilfsmaßnahmen 
 verlängert



Liebe Mandanten,
liebe Geschäftspartner,
liebe Steuerinteressierte,

der Bundesfinanzhof hat zu der Frage Stellung genommen, ob eine Festsetzung von  
Hinterziehungszinsen auf zu niedrig festgesetzte Einkommensteuervorauszahlungen möglich 
ist, wenn für dieselben Zeiträume bereits Hinterziehungszinsen betreffend verkürzter  
Einkommensteuer festgesetzt wurden.

Auch dem Finanzamt können Fehler unterlaufen und in Folge kann eine Maßnahme un-
rechtmäßig sein. Die Festsetzung eines Verspätungszuschlags ist bei überwiegendem  
Mitverschulden des Finanzamts nicht rechtmäßig, so urteilte das Finanzgericht Düsseldorf.

Die Finanzverwaltungen Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verlängern den 
Katastrophenerlass in wichtigen Bereichen, um die Betroffenen der Auswirkungen des  
Regentiefs „Bernd“ sowie die Helfer weiter zu entlasten.

Zum 01.01.2025 wird auf Grund der Grundsteuerreform die neue Grundsteuer in Kraft  
treten. Die Einheitswerte werden als bisherige Berechnungsgrundlage der Grundsteuer ihre 
Gültigkeit verlieren. An deren Stelle tritt dann in den Bundesländern, die keine abweichenden  
Regelungen getroffen haben, der Grundsteuerwert. Die Finanzverwaltung wird daher 
in diesem Jahr eine Vielzahl neuer Daten abfragen, die von Grundstückseigentümern vor-
zulegen sind.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen oder zu ande-
ren Themen? Bitte sprechen Sie uns an. 
Wir beraten Sie gerne.

Ihre Steuerberatungsgesellschaft
Hecht + Friedemann
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EINKOMMENSTEUER

Menschen mit Behinderung: Gesund-
heitskosten und Pauschbetrag steuer-
mindernd geltend machen
 Auch Menschen mit einer Behinde-
rung können ihre Gesundheitskosten 
steuermindernd geltend machen, wenn 
diese den Eigenanteil übersteigen. Ne-
ben den anfallenden Gesundheitskosten 
kann der Behindertenpauschbetrag zu   
tragen kommen. Dieser deckt alle Kos-
ten ab, die typisch für die Behinderung 
sind und die regelmäßig entstehen. 
Berechtigt ist, wer einen Bescheid des 
zuständigen Versorgungsamtes oder ab 
einem Grad  der Behinderung (GdB) von 
50 einen Schwerbehindertenausweis   
nachweisen kann. Der Pauschbetrag   
gilt auch, wenn die Behinderung erst 
während des Jahres eintritt oder weg-
fällt. Die Höhe des Pauschbetrags (An-
gaben hier für 2021) ist abhängig vom 
Grad der Behinderung. Wenn dieser bei 
20 liegt, gibt es einen Pauschbetrag von 
384 Euro, bei einem Grad von 60 bereits   
1.440 Euro. Bei Menschen mit einem 
Behinderungsgrad von 100 liegt der 
Pauschbetrag bei 2.840 Euro – bei hilf-
losen, blinden und taubblinden Men-
schen bei 7.400 Euro. Im Schwerbehin-
dertenausweis müssen dafür die 
Merkmale „H“ (hilflos), „Bl“ (blind) oder   
„TBl“ (taubblind) eingetragen sein. 
Einmalige oder besondere Aufwendun-
gen wie für eine Kur, Krankheit oder 
eine Haushaltshilfe sind zusätzlich zum 
Pauschbetrag als außergewöhnliche   
lastung absetzbar, wenn sie den Eigen-
anteil übersteigen.

Auch Vermieter können Homeoffice-
Pauschale geltend machen
 Mit der Homeoffice-Pauschale können 
für maximal 120 Tage im Jahr pro Tag 
fünf Euro bei der Einkommensteuerer-
klärung geltend gemacht werden – also 
höchstens 600 Euro. Das gilt nicht nur 

für Arbeitnehmer, sondern auch für Ver-
mieter. 
Bedingung ist, dass an den angesetzten 
Tagen die betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen   
Wohnung ausgeübt und keine außerhalb 
gelegene Betätigungsstätte aufgesucht 
wird. Das betrifft beispielsweise einen 
Arbeitnehmer, der während der Woche 
im Büro seines Arbeitgebers arbeitet 
und sich am Samstag um die Hausver-
waltung seiner Vermietungsobjekte 
kümmert. Für den Samstag könnte er 
dann die Homeoffice-Pauschale bean-
spruchen, wenn er keine anderen Wege 
wie zur Post oder zum Baumarkt für das 
Vermietungsobjekt zurückgelegt hat. Der 
Ansatz der Homeoffice-Pauschale ist   
nicht auf Wochentage beschränkt und es 
ist auch nicht erforderlich, dass ein gan-
zer Tag gearbeitet wurde.
Wenn der Arbeitnehmer die Hausverwal-
tung dagegen am Abend nach seiner An-
gestelltentätigkeit erledigt, kann er an 
dem Tag die Homeoffice-Pauschale für 
die Vermietungstätigkeit nicht ansetzen. 
Wenn ein Vermieter z.B. als Rentner kei-
ner weiteren Betätigung nachgeht, ist 
der Ansatz der Homeoffice-Pauschale 
für die Tage im häuslichen Büro mög-
lich.
Die Regelung zur Homeoffice-Pauschale 
giltnach aktuellem Stand nur noch für 
das Jahr 2021. Allerdings hat die neue 
Koalition angekündigt, eine Verlängerung 
für 2022 zu beschließen.

Kein Sonderausgabenabzug bei Barzah-
lung von Kinderbetreuungskosten 
 Das Finanzgericht München  
entschied, dass zu den berücksichti-
gungsfähigen Aufwendungen für  
Kinderbetreuung auch Fahrtkostener-
stattungen an die Betreuungsperson 
zählen, wenn die Leistungen im Einzel-
nen in der Rechnung oder im Vertrag 
aufgeführt werden. Jedoch sei der 
Fahrtkostenersatz nicht als Sonderaus-

gabe zu berücksichtigen, wenn die Zah-
lung bar geleistet werde. 
Eine Mutter machte in ihren Steuerer-
klärungen für u. a. Kinderbetreuungs-
kosten für ihre zu ihrem Haushalt ge-
hörigen Kinder steuerlich geltend. 
Darunter die Aufwendungen für die 
Kinderbetreuung durch die Großmutter 
mit sechs Fahrten (650 km * 0,30 Euro/
km * 2 * 6 = 2.340 Euro). Die Fahrtkos-
ten wurden der Großmutter in beiden 
Jahren in bar erstattet. Die Aufwendun-
gen für die Fahrtkosten wur-den vom 
beklagten Finanzamt nicht zum Abzug 
zugelassen.  Mi t  ihrer K lage  
begehrte die Klägerin den Abzug der 
Fahrtkosten als Sonderausgaben gemäß 
dem Einkommensteuergesetz in der 
Fassung der Streitjahre 2015 und 2016.

Hinterziehungszinsen für verkürzte 
Einkommensteuervorauszahlungen und 
für hinterzogene Jahreseinkommen-
steuer
 Im Streitfall wurden die Kläger  
zusammen zur Einkommensteuer  
veranlagt. Für die verschiedenen Ver-
anlagungszeiträume erstatteten sie 
Selbstanzeigen, in denen sie bisher 
nicht versteuerte ausländische Kapital-
erträge der Klägerin nacherklärten. So-
wohl die daraufhin geänderten Einkom-
mensteuerbescheide als auch die 
Festsetzung der Hinterziehungszinsen 
für die (Jahres-)Einkommensteuer für 
diese Zeiträume erfolgten mit Zinsbe-
scheid entsprechend den nacherklärten 
Einkünften. In diesem Zinsbescheid 
setzte das beklagte Finanzamt auch 
Hinterziehungszinsen zu hinterzogenen 
Einkommensteuervorauszahlungen für 
die im Zinsbescheid näher bezeichne-
ten Quartale aus den VZ 2004 bis 2008, 
2010 und 2012 und wegen hinterzoge-
nen Solidaritätszuschlags zu den hin-
terzogenen Vorauszahlungen fest. Im 
Anschluss an die Selbstanzeigen ergin-
gen keine geänderten Vorauszahlungs-
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bescheide. Mit ihrer Revision wandten 
sich die Kläger gegen die festgesetzten 
Hinterziehungszinsen der Einkom-
mensteuervorauszahlungen für diverse 
Quartale. 
Die Revision sei nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs unbegründet, soweit 
die Kläger begehren, die im Antrag ge-
nannten Festsetzungen von Hinterzie-
hungszinsen zu den Einkommensteuer-
vorauszahlungen ersatzlosaufzuheben. 
Die Festsetzung von Hinterziehungs-
zinsen für verkürzte Einkommensteuer-
vorauszahlungen neben der Festset-
zung von Hinterziehungszinsen für 
verkürzte Jahreseinkommensteuer des-
jenigen Veranlagungszeitraums, für den 
die Vor auszahlungen zu leisten gewe-
sen wären, bewirke keine Doppelver-
zinsung desselben Steueranspruchs, 
wenn sich die den Festsetzungen zu-
grunde liegenden Zinsläufe nicht über-
schneiden.

ERBSCHAFT-/SCHENKUNGSTEUER

Steuerfolgen bei der Beendigung eines 
Nießbrauchs an einem Grundstück 
 Oft wird im Wege einer vorwegge-
nommenen Erbfolge oder besser: des 
Vermögensübergangs auf die nachfol-
gende Generation ein Mietwohngebäude 
auf Kinder übertragen mit der Zurück-
behaltung der Erträge für die Eltern. 
Dies erfolgt zweckmäßigerweise durch 
die Bestellung eines Nießbrauchs für 
den bisherigen Eigentümer, ggfs. auch 
für den längstlebenden Elternteil. Im 
Schenkungszeitpunkt wird dann für   
Zwecke der Ermittlung der Schenkung-
steuer ein gesonderter Grundstücks-
wert festgestellt und hiervon die Nieß-
brauchsbe las tung  mi t  ihrem   
kapitalisierten Wert abgezogen. Der 
Jahreswert muss aus dem Durchschnitt   
der Erträge aus dem Grundstück (ohne 
AfA) ermittelt werden und ist dann mit   
dem Vervielfältiger entsprechend dem 

Lebensalter des/der Berechtigten (ab-
zulesen aus der amtlichen Sterbetafel) 
zu kapitalisieren. Sind beide Elternteile 
berechtigt, richtet sich der Vervielfälti-
ger nach dem Lebensalter des/der sta-
tistisch Längstlebenden. Beim Kapital-
wert wird ein Zinssatz von 5,5 % 
berücksichtigt. Sind in dem Gebäude 
nur Wohnräume vermietet, ist sowohl 
vom Grundstückswert als auch vom  
Kapitalwert des Nießbrauchs ein  
Abschlag von 10 % vorzunehmen. 
Was geschieht nun beim Wegfall des  
Nießbrauchs im Todesfall des Erstver-
sterbenden? Gar nichts, die Belastung 
geht auf den/die weitere/n Berechtigte/n 
über. Es kann allerdings dann zu einer 
Änderung des ursprünglichen kapitali-
sierten Nießbrauchswertes kommen, 
wenn die berechtigte Person relativ 
kurze Zeit nach der Nießbrauchsbestel-
lung verstirbt. Der kurze Zeitraum  
beträgt 10 bis 1 Jahr, je nach dem  
Lebensalter des Berechtigten im Zeit-
punkt der Nießbrauchsbestellung. Die   
ursprünglich festgesetzte Schenkung-
steuer kann in diesen Fällen vom  
Finanzamt geändert werden, soweit   
noch keine Zahlungsverjährung einge-
treten ist, d. h. 5 Jahre nach der erst-
maligen Fälligkeit der Steuer. 
Eine für die Praxis sinnvolle Variante 
der Versorgung der übertragenden El-
tern ergibt sich aus einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs. Der Vater überträgt  
unter Zurückbehaltung des Nießbrauchs 
ein Mietwohngrundstück auf die Toch-
ter. Nach seinem Tod soll die Mutter 
eine Rente aus den Grundstückserträ-
gen erhalten. Bei der Festsetzung der   
Schenkungsteuer wird nur der Nieß-
brauch abgezogen, nicht jedoch die 
Rente, weil deren Entstehen ungewiss 
ist. Sie hängt davon ab, ob die Ehefrau 
den Ehemann überlebt. Tritt dieser Fall 
ein, ist die Rente vom ursprünglichen   
Schenkungswert abzuziehen. Die Kapi-
talisierung muss dann vom Zeitpunkt 

des Rentenbezugs nach dem Lebens-
alter der Ehefrau vorgenommen wer-
den. Die Berichtigung erfolgt nur auf 
Antrag und ohne  zeitliche Begrenzung 
wegen der Festsetzungsverjährung.

GRUNDERWERBSTEUER

Zum einheitlichen Vertragswerk im 
Grunderwerbsteuerrecht
 Der für ein einheitliches Vertrags-
werk im Sinne des GrESt-Rechts  
erforderliche objektiv sachliche Zusam-
menhang zwischen dem Erwerb und 
der Bebauung eines Grundstücks wird 
u. a. indiziert, wenn der Veräußerer dem
Erwerber vor Abschluss des Kaufver-
trags über das Grundstück aufgrund 
einer in bautechnischer und finanzieller 
Hinsicht konkreten und bis (annähernd) 
zur Baureife gediehenen Vorplanung ein 
bestimmtes Gebäude auf dem konkreten 
Grundstück zu einem im Wesentlichen 
feststehenden Preis angeboten hatte 
und der Erwerber dieses Angebot spä-
ter unverändert oder mit nur geringen 
Abweichungen, die den Charakter der 
Baumaßnahmen nicht verändert haben, 
angenommen hat. So entschied das  
Niedersächsische Finanzgericht. 
Auf der Veräußererseite könnten meh-
rere Personen als Vertragspartner auf-
treten, sodass sich die Ansprüche des 
Erwerbers auf Übereignung des Grund-
stücks und auf Errichtung des Gebäu-
des zivilrechtlich gegen verschiedene 
Personen  richten. Es genüge, wenn der 
Eigentümer das Grundstück dem Bau-
unternehmer, der die Bebauung ange-
boten habe, „an die Hand“ gegeben 
habe. Maßgebend sei dabei der tatsäch-
lich verwirklichte Geschehensablauf.
Ohne Bedeutung sei,ob der Erwerber 
tatsächlich und rechtlich in der Lage ge-
wesen wäre, ein anderes Unternehmen 
mit der Bebauung zu beauftragen oder 
sich für eine andere, wesentlich vom 
Angebot des Grundstücksveräußerers 
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abweichende Bebauung zu entscheiden, 
und ggf. auch entsprechende Angebote 
eingeholt habe.

VERFAHRENSRECHT

Einreichung einer Steuererklärung kurz 
vor Ablauf der Festsetzungsfrist – Ver-
jährung kann drohen!
  Für die Wahrung der Festsetzungs-
frist ist derjenige Zeitpunkt maßgeblich,   
in dem der Steuerbescheid den Bereich 
der für die Steuerfestsetzung zuständi-
gen Finanzbehörde verlassen hat. Auf 
den Zeitpunkt, in dem eine Steuererklä-
rung bei der Finanzbehörde eingereicht 
wurde, kommt es nicht an. Das ent-
schied der Bundesfinanzhof.
Die Abgabe einer gesetzlich vorge-
schriebenen Steuer- oder Feststel-
lungserklärung sei nicht als Antrag an-
zusehen. Eine Ablaufhemmung trete 
nicht ein, wenn der Erlass eines (be-
günstigenden) Steuerbescheids erst 
nach Ablauf der Festsetzungsfrist ab-
gelehnt und dieser Ablehnungsb escheid 
angefochten werde. 
Bei einer Antragsveranlagung sei die 
Anlaufhemmung nicht anwendbar, so-
dass die Festsetzungsfrist mit Ablauf 
des Kalenderjahrs, in dem die Steuer 
entstanden ist, beginne. Nach den 
Grundsätzen von Treu und Glauben 
könne nicht erwartet werden, dass der 
Steuerbescheid noch innerhalb der 
Festsetzungsfrist den Bereich der Fi-
nanzbehörde verlasse, wenn die Steu-
ererklärung erst einen Tag vor Ablauf 
der Festsetzungsfrist beim Finanzamt 
eingereicht werde.

Kein Verspätungszuschlag bei übe wie-
gendem Mitverschulden des Finanz-
amts 
   Die Festsetzung eines Verspä-
tungszuschlags ist bei überwiegendem 
Mitverschulden des Finanzamts nicht 
rechtmäßig. So entschied das Finanz-

gericht Düsseldorf. 
Ein relevantes Mitverschulden des Fi-
nanzamts liege im entschiedenen Fall 
vor. Diesem habe es sich geradezu auf-
drängen müssen, dass die Klägerin auf-
grund eines Irrtums über die materielle 
Rechtslage ihre Erklärungspflichten 
verletzt und das Finanzamt seinerseits 
seine Fürsorgepflichten verletzt habe. 
Denn aus den von der Klägerin freimütig 
gemachten Angaben in den Feststel-
lungserklärungen, ihren Erläuterungen 
hierzu und etwa den eingereichten Wer-
bung kostenbelegen hätte jeder zustän-
dige Bearbeiter unschwer darauf 
schließen können, dass die Abgabe von 
Umsatzsteuererklärungen lediglich ver-
sehentlich unterblieben war. 
Zur Abgabe von Umsatzsteuererklärun-
gen habe das Finanzamt jedoch entge-
gen der normierten Besteuerungs-
grundsätze und dem Grundsatz eines 
fairen Verfahrens die Klägerin nie auf-
gefordert. Demnach habe es das  
Finanzamt schuldhaft unterlassen, die 
Klägerin durch frühzeitigen Hinweis zur 
Erfüllung ihrer Erklärungspflichten zu 
veranlassen.

SONSTIGE

Grundsteuerreform 2022: Stichtag für  
den Stand der Angaben 01.01.2022
  Zum 01.01.2025 wird auf Grund der 
Grundsteuerreform die neue Grund-
steuer in Kraft treten. Die Einheitswerte 
werden als bisherige Berechnungs-
grundlage der Grundsteuer ihre Gültig-
keit verlieren. An deren Stelle tritt dann 
in den Bundesländern, die keine abwei-
chenden Regelungen getroffen haben, 
der Grundsteuerwert.

Hinweis
Der Gesetzgeber hat ein sog. Bundes-
modell erlassen, nach dem der Wert des 
Grundstücks maßgeblich ist. Dieser 
Vorgabe haben sich aber nur die Länder   

Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklen-
burg-Vorpommern, Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt,   
Schleswig-Holstein und Thüringen an-
geschlossen. Die übrigen Bundesländer 
haben eigene abweichende Gesetze   
erlassen. So zählt ab 2025 in Bayern für 
die Berechnung nur die Fläche des 
Grundstücks und der Gebäude, nicht 
mehr die Lage. Der Wert des Grund-
stücks und der Immobilien darauf spielt 
keine Rolle.
Die Finanzverwaltung wird in diesem  
Jahr eine Vielzahl neuer Daten abfra-
gen, die von Grundstückseigentümern   
vorzulegen sind. Stichtag für die Grund-
stückseigentümer für den Stand der 
Angaben ist der 01.01.2022. Zu diesem 
Stichtag müssen Grundstückseigentü-
mer jedoch zunächst nichts unterneh-
men. Sie werden Ende März 2022 mit   
öffentlicher Bekanntmachung weiter 
informiert.
Die Grundstückseigentümer haben sich 
damit zu beschäftigen, welche Grund-
stücksart vorliegt, wie groß die Grund-
stücksfläche ist, wie sich der zutref-
fende Bodenrichtwert bemisst, wie viel 
Wohnfläche vorliegt, um welches Bau-
jahr es sich handelt und wie sich die 
Miteigentumsanteile der Eigentums-
wohnung(en) in entsprechenden Wohn-
objekten bemessen. Teilweise sind die 
geforderten Angaben nicht so einfach 
zu ermitteln. Erschwerend kommt 
hinzu, dass die Finanzverwaltung aktu-
ell davon ausgeht, dass die Daten bis 
zum 31.10.2022 in Erklärungsform (sog. 
Feststellungserklärung) beim Finanz-
amt einzugehen haben. 
Die Vorgabe der Finanzverwaltung im 
Zuge der durchzuführenden Grund-
steuerreform 2022 bedeutet, dass in 
den kommenden Monaten rund 36 Mil-
lionen Immobilien, darunter 24 Millionen 
Wohnimmobilien, neu bewertet werden 
müssen. Bemerkenswert bei der Zeit-
vorgabe ist der Umstand, dass die Ein-
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reichung der Erklärung – elektronisch   
(Elster-Portal) –, erst ab dem 01.07.2022  
möglich sein soll, dafür jedoch aktuell 
noch keine Erklärungsvordrucke exis-
tieren.

Jahresabschlüsse: Offenlegungsfrist 
für 2020 verlängert
  Das Bundesministerium der Justiz 
(BMJ) gab bekannt, dass bis zum 
07.03.2022 keine Ordnungsgeldverfah-
ren für die verspätete Offenlegung der 
Jahresabschlüsse 2020 für kleine und 
mittlere Kapitalgesellschaften eingelei-
tet werden. Darauf wies auch der Deut-
sche Steuerberaterverband hin. 
Am 23.12.2021 veröffentlichte das BMJ 
auf seiner Internetseite die Nachricht: 
„Das Bundesamt für Justiz wird in Ab-
stimmung mit dem Bundesministerium 
der Justiz gegen Unternehmen, deren 
gesetzliche Frist zur Offenlegung von 
Rechnungslegungsunterlagen für das   
Geschäftsjahr mit dem Bilanzstichtag 
31.12.2020 am 31.12.2021 endet, vor dem 
07.03.2022 kein Ordnungsgeldverfah-
ren nach § 335 des Handelsgesetzbuchs 
einleiten. Damit sollen angesichts der 
andauernden COVID-19-Pandemie die 
Belange der Beteiligten angemessen   
berücksichtigt werden.

Hinweis
Entsprechendes gilt auch für die Hinter-
legung von sog. Kleinstkapitalgesell-
schaften.

Hochwasser: Steuerliche Hilfsmaßnah-
men verlängert 
  Die Finanzverwaltungen Bayern, 
NordrheinWestfalen und Rheinland-
Pfalz verlängern den Katastrophener-
lass in wichtigen Bereichen. 

Zu den konkreten Unterstützungsmaß-
nahmen gehören: 
• Stundungen von Einkommen-, Kör-

perschaft-, Umsatz-, Erbschaft-
• Schenkungsowie Grunderwerb-

steuer für bis zum 31.03.2022 fäl-
lige Forderungen längstens bis 
30.06.2022 ohne Ratenzahlungen.

• Keine Vollstreckungsmaßnahmen 
bis 30.06.2022 – bei Antragstel-
lung bis 31.03.2022 für die bis  
dahin fälligen Steuern.

• Auf die Erhebung von Stundungs-
zinsen wird verzichtet bzw. Säum-
niszuschläge werden erlassen.

• Anträge auf die Anpassung der  
Vorauszahlungen können ebenfalls 
bis 31.03.2022 im vereinfachten 
Verfahren gestellt werden.

• Erleichterungen für die Hilfeleis-
tenden im Spenden- und Unterneh-
menssteuerrecht.

• Sonderabschreibungsmöglichkei-
ten für den Wiederaufbau, davon 
profitieren Wirtschaft und Privtper-
sonen.

• Arbeitgeber können ihren Mitarbei-
tern und deren Familien, deren 
Wohnungen und Häuser durch das 
Unwetter unbewohnbar geworden 
sind, vorübergehend Unterkünfte 
und Verpflegung steuerfrei gewäh-
ren.

• Großzügige Möglichkeiten für die 
steuerliche Abzugsfähigkeit von 
Spenden: Für Spenden an Gemein-
den, Städte und Landkreise gilt bis 
zur Höhe von 300 Euro stets der 
vereinfachte Zuwendungsnach-
weis. Das heißt, dass der Kontoaus-
zug oder Überweisungsbeleg  
genügt. 

Katastrophenerlass und vereinfachte 
Antragsformulare sind online abrufbar 
unter FinMin Bayern, FinMin Nordrhein-
Westfalen und Landesamt für Steuern 
Rheinland-Pfalz. 

www.hecht-friedemann.de

WIR LIEBEN  
STEUERBERATUNG.
WIR LEBEN  
DIGITALISIERUNG.

Folgen Sie uns
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Termine Steuern/Sozialversicherung           Februar 2022 / März 2022

1 Für den abgelaufenen Monat.
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit
 Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem  
 Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag,
 Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
 den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf
 dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.
5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim  
 Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.
6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig.  
 Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein  
 einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei  
 Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 22.02.2022/25.03.2022, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl.
 der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die
 Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden.  
 Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
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Hauptstraße 7
77736 Zell am Harmersbach

T: 0 78 35 / 4 26 98-0
F: 0 78 35 / 36 23
info@hecht-friedemann.de

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag:
8:30 Uhr - 12:30 Uhr
14:00 Uhr - 17:30 Uhr

Freitag:
8:30 Uhr - 14:00 Uhr

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.02.20221 10.03.20221

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.02.2022 10.03.2022

Umsatzsteuer 10.02.20222 10.03.20223

Umsatzsteuer Sondervorauszahlung 10.02.2022 _

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:

Überweisung4 14.02.2022 14.03.2022

Scheck5 10.02.2022 10.03.2022

Gewerbesteuer 15.02.2022 _

Grundsteuer 15.02.2022 _

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:

Überweisung5 18.02.2022 _

Scheck6 15.02.2022 _

Sozialversicherung6 24.02.2022 29.03.2022

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende  
Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten  

Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das  
zuständige Finanzamt abzuführen.
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